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Bauleitplanung der Stadt Biedenkopf, Kernstadt 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Eventhalle“ 
 

1. Verfahrensblock: Bilanz der durchgeführten Verfahren gem. 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 

 
38 Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben 
23 abgegebene Stellungnahmen (z.T. in Sammelstellungnahmen) 
davon: 

13 ohne Bedenken und Anregungen – keine Abwägung erforderlich 
 

Zur Abwägung vorliegende Hinweise und Anregungen 

Träger öffentlicher Belange: Stellungnahme: 
1. Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen 14.01.2014 

2. E.ON Mitte AG, Marburg 18.12.2013 

3. Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg 15.01.2014 

4. Kreisausschuss – Fachdienst Naturschutz 16.01.2014 

5. Kreisausschuss – Fachbereich Gefahrenabwehr 16.01.2014 

6. Regierungspräsidium Gießen – Grundwasserschutz, Wasserversor-
gung 21.01.2014 

7. Regierungspräsidium Gießen – Oberirdische Gewässer, Hochwas-
serschutz 21.01.2014 

8. Regierungspräsidium Gießen – Kommunales Abwasser, Gewässer-
güte 21.01.2014 

9. Regierungspräsidium Gießen – Altlasten, Grundwasserschadensfälle 21.01.2014 

10. Regierungspräsidium Gießen – Immissionsschutz 21.01.2014 
 
  



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen, 

vom: 14.01.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die Hinweise betreffen die Ebene der Ausführungsplanung und werden 
dort berücksichtigt. 
Eine Veränderung der vorhandenen Wege und Infrastrukturlinien ist 
nicht vorgesehen. 
 
Die textlichen Festsetzungen enthalten bereits einen Hinweis zum 
Schutz von Versorgungsleitungen. 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen, 
vom: 14.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen, 
vom: 14.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: E.ON Mitte AG, Gießener Straße 13, Marburg, 

vom: 18.12.2013 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die Hinweise betreffen die Ebene der Ausführungsplanung und werden 
dort berücksichtigt. 
 
 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanage-

ment Marburg, vom: 15.01.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1a: Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt. 
In einem dazu erfolgten Telefonat zwischen Planungsbüro und Hessen 
Mobil vom 08.07.2014 wurde folgendes festgelegt: 
Aufgrund der verkehrsplanerischen Rahmenbedingungen im Planungs-
raum werden die Schutz- bzw. Ordnungsbelange der straßenverkehrs-
rechtlichen Bauverbotszone im vorliegenden Fall mit einer reduzierten 
Bedeutung eingeschätzt. Daher stimmt Hessen Mobil einer Anlage von 
Stellplätzen in dem von der Bauverbotszone betroffenen Bereich zu, 
sofern es sich nachweislich um Stellplätze handelt, die nach Stellplatz-
satzung der Stadt Biedenkopf nicht erforderlich sind. Der Nachweis ist 
auf Vorhaben- bzw. auf der Genehmigungsebene zu führen. Ein ent-
sprechender Hinweis wird auf die Planurkunde eingefügt. 
 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
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Stellungnahme: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanage-
ment Marburg, vom: 15.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Nach Inkrafttreten wird Hessen Mobil eine rechtskräftige Planausferti-
gung übermittelt. 
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Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, 

vom: 16.01.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Anregung wird gefolgt. 
Festsetzung Nr. 1.4.2 regelt bereits, dass alle Anpflanzung mit stand-
ortheimischen Arten gem. der beispielhaften Pflanzliste unter Nr. 4 
vorzunehmen ist. Darin sind ausschließlich Laubgehölze aufgeführt.  
Zur Klarstellung wird in der o.g. Festsetzung der Passus „standorthei-
mische Arten“ durch „einheimische standortgerechte Laubgehölze“ 
ersetzt. 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
 
 
 
 
zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt, ist eine Bef-
planzung der Stellplatzanlage kaum möglich, da eine Überfahrbarkeit 
der Fläche mit Lastzügen gewährleistet bleiben muss. 
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Stellungnahme: Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, 
vom: 16.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 3: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Festsetzung abschließender verbindlicher Pflanzlisten ist nicht zu-
lässig. 
 
 
 
zu 4: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Bei den genannten Ausführungen in Ziff. 3.4 und 3.5 handelt es sich im 
Ausführungshinweise und nicht um Festsetzungen. 
Die Eventhalle besitzt keine Einfriedung und auch keine nennenswerte 
Außenbeleuchtung. Insofern wird auch nicht die Erforderlichkeit von 
Festsetzungen zu diesen beiden Punkten gesehen. 
 
 
 
 
 
 
zu 5: Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Der Hinweis betrifft die Ausführungsplanung und wird dort beachtet. 
 
Auf Ebene der Bebauungsplanung besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
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Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
§ 4 (1) BauGB vom 18.12.2013 bis einschließlich 20.01.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 

vom: 21.01.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein 
entsprechender Hinweis eingefügt. 
 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
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Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 21.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die untere Wasserbehörde hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass 
ihre Belange nicht berührt seien. 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die untere Wasserbehörde hat in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, dass 
ihre Belange nicht berührt seien. 
 
 
 
 
 
zu 4: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Der Stadt Biedenkopf liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse über 
Altflächen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie sonstige Flächen 
mit schädlichen Bodenveränderungen im Plangebiet vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5: Der Anregung wurde gefolgt. 
Im Auftrag des Vorhabenträgers wurde ein Schallimmissionsgutachten 
erarbeitet und als Anlage dem Bebauungsplanunterlagen beigefügt. 
In diesem Gutachten wurde ermittelt, dass mit vergleichsweise gerin-
gen baulichen und betrieblichen Auflagen die für Mischgebiet gelten-
den Immissionsrichtwerte an allen festgelegten Immissionsorten unter-
schritten werden. 
Die Sicherung der Umsetzung erfolgt durch Festsetzung der baulichen 
Auflagen und durch Aufnahme der betrieblichen Auflagen in den 
Durchführungsvertrag bzw. in den Bauschein. 
Das Dezernat Immissionsschutz, Regierungspräsidium Gießen, hat mit 
E-Mail vom 02.07.2014 das Schallimmissionsgutachten zur Kenntnis 
genommen und den Inhalten zugestimmt. 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 21.01.2014 

Änderungen/Bemerkungen 
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2. Verfahrensblock: Bilanz der durchgeführten Verfahren gem. 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 

 
40 Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben 
27 abgegebene Stellungnahmen (z.T. in Sammelstellungnahmen) 
davon: 

19 ohne Bedenken und Anregungen – keine Abwägung erforderlich 
 

Zur Abwägung vorliegende Hinweise und Anregungen 

Träger öffentlicher Belange: Stellungnahme: 
1. Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main 21.02.2014 

2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen 25.02.2014 

3. Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg 20.02.2014 

4. Kreisausschuss – Fachdienst Naturschutz 24.03.2014 

5. Kreisausschuss – Fachbereich Gefahrenabwehr 24.03.2014 

6. Regierungspräsidium Gießen –Grundwasser, Wasserversorgung 20.03.2014 

7. Regierungspräsidium Gießen – Immissionsschutz II 20.03.2014 

8. SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 10.03.2014 
 
 
 
Zusammenfassung 
Hinweise bzw. Anregungen zu nicht abwägungsfähigen Sachverhalten wurden nicht vorge-
bracht. 
Hinweise auf Rechtsverletzungen wurden nicht vorgebracht. 
 
Empfehlung 
Beschluss über die Abwägungen und Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB. Beschluss der 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. § 81 HBO. 
 



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main, 

vom: 21.02.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Gießen, 

vom: 25.02.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfah-
ren war bereits Gegenstand der Abwägung. Hierauf wird verwiesen. 
Weiterer Handlungsbedarf besteht nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanage-

ment Marburg, vom: 20.02.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1a: Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt. 
In einem dazu erfolgten Telefonat zwischen Planungsbüro und Hessen 
Mobil vom 08.07.2014 wurde folgendes festgelegt: 
Aufgrund der verkehrsplanerischen Rahmenbedingungen im Planungs-
raum werden die Schutz- bzw. Ordnungsbelange der straßenverkehrs-
rechtlichen Bauverbotszone im vorliegenden Fall mit einer reduzierten 
Bedeutung eingeschätzt. Daher stimmt Hessen Mobil einer Anlage von 
Stellplätzen in dem von der Bauverbotszone betroffenen Bereich zu, 
sofern es sich nachweislich um Stellplätze handelt, die nach Stellplatz-
satzung der Stadt Biedenkopf nicht erforderlich sind. Der Nachweis ist 
auf Vorhaben- bzw. auf der Genehmigungsebene zu führen. Ein ent-
sprechender Hinweis wird auf die Planurkunde eingefügt. 
 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
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Stellungnahme: Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanage-
ment Marburg, vom: 20.02.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Nach Inkrafttreten wird Hessen Mobil eine rechtskräftige Planausferti-
gung übermittelt. 
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Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, 

vom: 24.03.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannte Stellungnahme aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfah-
ren war bereits Gegenstand der Abwägung. Hierauf wird verwiesen. 
Weiterer Handlungsbedarf besteht nicht. 
 
 
 
 
 
zu 2: Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die Hinweise betreffen die Ausführungsplanung und werden dort be-
achtet. 
 
Auf Ebene der Bebauungsplanung besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, 
vom: 24.03.2014 

Änderungen/Bemerkungen 
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Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 

vom: 20.03.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde ein 
entsprechender Hinweis eingefügt. 
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Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 20.03.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 2: Der Anregung wurde gefolgt. 
Im Auftrag des Vorhabenträgers wurde ein Schallimmissionsgutachten 
erarbeitet und als Anlage dem Bebauungsplanunterlagen beigefügt. 
In diesem Gutachten wurde ermittelt, dass mit vergleichsweise gerin-
gen baulichen und betrieblichen Auflagen die für Mischgebiet gelten-
den Immissionsrichtwerte an allen festgelegten Immissionsorten unter-
schritten werden. 
Die Sicherung der Umsetzung erfolgt durch Festsetzung der baulichen 
Auflagen und durch Aufnahme der betrieblichen Auflagen in den 
Durchführungsvertrag bzw. in den Bauschein. 
Das Dezernat Immissionsschutz, Regierungspräsidium Gießen, hat mit 
E-Mail vom 02.07.2014 das Schallimmissionsgutachten zur Kenntnis 
genommen und den Inhalten zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 20.03.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bauleitplanung der Stadt 
Biedenkopf 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Eventhalle“, Kernstadt 
Abwägung der durchgeführten Verfahren: 
§ 3 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
§ 4 (2) BauGB vom 20.02.2014 bis einschließlich 21.03.2014 
 
 

Abwägungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Stellungnahme: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH, 

vom: 10.03.2014 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH, 
vom: 10.03.2014 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis betrifft die Ausführungsebene und wird dort berücksichtigt. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

 




